


Militärdienstpflicht (Armee)

Die Militärdienstpflicht dauert für Soldaten und Unteroffiziere vom 
20. bis zum 30. Altersjahr. Bis zum 34. Altersjahr können nicht 
geleistete Diensttage nachgeholt werden.

Rekrutenschule (RS)

Es gibt jährlich 3 RS-Starts: März, Juli und November. Die Rekru-
tenschule dauert 18 oder 21 Wochen, in Ausnahmefällen bis 25 
Wochen.

Beförderungsdienste Unteroffizier/Offizier

Die Ausbildung zum Unteroffizier kann angeordnet werden und wird 
in 3 Phasen aufgeteilt: Ab der 8. RS-Woche erfolgen eine 9-wöchige 
Unteroffiziersschule, 13 Wochen Praktikum und 5 bis 8 Wochen 
Praktischer Dienst.

Die Ausbildung zum Offizier ist ähnlich gestaltet: Ab der 8. RS-Woche 
erfolgen eine 9-wöchige Unteroffiziersschule und ein 4-wöchiger 
Offizierslehrgang. Danach wird die Offiziersausbildung mit einer 
24-wöchigen Offiziersschule mit Praktikum und dem Praktischen 
Dienst von 5 bis 8 Wochen abgeschlossen.

Durchdiener

Es besteht die Möglichkeit, die gesamte Dienstpflicht als Durch-
diener zu absolvieren. Anstatt nach der Rekrutenschule die jähr-
lichen Wiederholungskurse zu absolvieren, wird innert 300 Tagen 
der gesamte Dienst geleistet. Nach dieser Zeit ist die obligatorische 
Militärdienstpflicht erfüllt. Auch Durchdiener können eine Kaderaus-
bildung durchlaufen. Unteroffiziere haben 430 Tage und Offiziere 
600 Tage zu leisten.

Wiederholungskurs (WK)

Nach absolvierter Rekrutenschule sind, je nach RS-Dauer, 6 oder 7 
Wiederholungskurse zu leisten. Somit ist etwa im 27. Altersjahr die 
WK-Pflicht erfüllt.

Die Aufgebotsdaten für die Wiederholungskurse werden frühzeitig, 
per Plakatanschlag in den Gemeinden publiziert, oder können online 
abgefragt werden (Adresse auf der Rückseite beachten). 

Hinweise für den Arbeitgeber

Alle Militärdienstleistungen sind besoldet. Deshalb wird ein Meldefor-
mular «EO-Anmeldung» gemäss Erwerbsersatzordnung abgegeben. 
Der Arbeitgeber muss die Zeit für die Erfüllung dieser Dienstleistungen 
gewähren und seinen Arbeitnehmer dafür entlöhnen.

Zivile und berufliche Verpflichtungen sind frühzeitig und sorgfältig auf 
die Dienstleistungen abzustimmen. Darum erhält der Wehrpflichtige 
20 Wochen vor Dienstantritt eine Dienstvoranzeige mit Kopie für 
den Arbeitgeber. Der Marschbefehl wird 4 bis 6 Wochen vor der 
Dienstleistung zugestellt.

Dienstverschiebungsgesuche aus beruflichen Gründen werden grund-
sätzlich nicht bewilligt.

Ziviler Ersatzdienst 

Militärdienstpflichtige, deren Gesuch um Zulassung zum zivilen Er-
satzdienst bewilligt worden ist, haben eine Gesamtdienstleistung von 
insgesamt 390 Tagen zu erfüllen. Die zivildienstpflichtigen Personen, 
welche keine Rekrutenschule bestanden haben, leisten einen langen 
Einsatz von mindestens 180 Tagen. Zuständig für die Durchführung 
der Einsätze sind die Regionalzentren. Diese bieten die Zivildienst-
leistenden nach gegenseitiger Terminvereinbarung auf.

Hinweise für den Arbeitgeber

Alle Zivildienstleistungen sind besoldet. Deshalb wird ein Meldefor-
mular «EO-Anmeldung» gemäss Erwerbsersatzordnung abgegeben. 
Der Arbeitgeber muss die Zeit für die Erfüllung dieser Dienstleistungen 
gewähren und seinen Arbeitnehmer dafür entlöhnen.

Zivile und berufliche Verpflichtungen sind frühzeitig und sorgfältig auf 
die Dienstleistungen abzustimmen. Das Aufgebot erfolgt  spätestens 
1 Monat vor der Dienstleistung.

Dienstverschiebungsgesuche aus beruflichen Gründen müssen früh-
zeitig an das Regionalzentrum eingereicht werden.

Rekrutierung (Armee und Zivilschutz)

Orientierungstag (OT)

Alle Schweizerbürger absolvieren im 18. Altersjahr den Orientie-
rungstag. Für Frauen ist dieser freiwillig. Die Teilnehmer werden 
über den Ablauf der Rekrutierung, die Dienstformen (Armee, ziviler 
Ersatzdienst, Zivilschutz) und die Karrieremöglichkeiten informiert. 
Der Stellungspflichtige gibt seine Planung bezüglich dem Zeitpunkt 
der Rekrutenschule bekannt.

Hinweise für den Arbeitgeber

Der Orientierungstag ist ein Amtstermin. Der Teilnehmer wird nicht 
besoldet und es besteht kein Anrecht auf Erwerbsersatz. Nach dem 
Schweizerischen Obligationenrecht (Art. 324a Abs 1) muss der Ar-
beitgeber die Zeit für die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht gewähren 
und seinen Arbeitnehmer dafür entlöhnen.

Rekrutierung

Die Rekrutierung dauert 2 bis 3 Tage und kann ab dem 18. Geburts-
tag erfolgen. Sie findet 3 bis 12 Monate vor dem Einrücken in die 
Rekrutenschule statt. Der Marschbefehl wird 6 bis 8 Wochen vor 
dem Termin zugestellt.

Hinweise für den Arbeitgeber

Die Rekrutierung ist eine besoldete Dienstleistung. Deshalb wird ein 
Meldeformular «EO-Anmeldung» gemäss Erwerbsersatzordnung ab-
gegeben. Der Arbeitgeber muss die Zeit für die Erfüllung der gesetz-
lichen Pflicht gewähren und seinen Arbeitnehmer dafür entlöhnen. 
Das Rekrutierungsverfahren nimmt Rücksicht auf die beruflichen 
Bedürfnisse (Lehrabschluss, Studium usw.).

Schutzdienstpflicht (Zivilschutz) 

Dem Zivilschutz wird zugeteilt, wer anlässlich der Rekrutierung 
schutzdiensttauglich erklärt wird. Die Schutzdienstpflicht dauert vom 
20. bis 40. Altersjahr. Je nach Personalbestand und -bedarf können 
Schutzdienstpflichtige in die Reserve eingeteilt werden.

Grundausbildung

Im Grundkurs, der 3 Wochen dauert, werden drei Funktionen aus-
gebildet: Stabsassistent, Betreuer und Pionier. Ab 2013 werden neu 
die drei Logistikfunktionen: Anlagewart, Materialwart und Koch aus-
gebildet. Für weitere Funktionen können die Pflichtigen anschliessend 
zu Spezialistenkursen von 2 bis 5 Tagen Dauer aufgeboten werden. 
Vorgesehene Kader werden für die Übernahme der jeweiligen Funk-
tion zu Kaderkursen von 5 bis längstens 10 Tagen aufgeboten. 
Kaderangehörige werden zudem jährlich durch den Kanton zu Wei-
terbildungskursen von mindestens 1 Tag aufgeboten. Spätestens 
3 Monate vor dem Kurstermin erhält der Teilnehmer eine Dienst-
voranzeige. Das Kursaufgebot wird mindestens 6 Wochen vor dem 
Dienstanlass dem Pflichtigen zugestellt.

Wiederholungskurs (WK)

Nach Absolvierung der Grundausbildung ist jährlich ein Wiederho-
lungskurs von 5 Tagen zu absolvieren. Kader und Spezialisten können 
zusätzlich jedes Jahr für eine weitere Woche aufgeboten werden. Der 
WK kann tage-, halbtage- oder stundenweise durchgeführt werden. 
Die EO-Entschädigung bei stundenweisen Dienstleistungen wird 
pro Diensttag berechnet: Total 8 Stunden ergeben 1 Diensttag. Die 
Daten eines WK werden jeweils zu Beginn des Jahres (mindestens 
aber 3 Monate vor der Dienstleistung) bekannt gegeben.

Einsatz «Katastrophen- und Nothilfe»

Dieses «Aufgebot» erfolgt ereignisbezogen, also kurzfristig und zeitlich 
nicht limitiert. Es ist demzufolge nicht planbar. Nach Einsatzbeginn 
wird ein Ablösungsturnus eingeführt, um die persönliche Dienstlei-
stung mit den beruflichen und zivilen Bedürfnissen abzustimmen.

Einsatz «Instandstellungsarbeiten»

Hier gilt grundsätzlich die gleiche Regelung. Diese Einsätze lassen 
sich aber in der Regel planen und sind zeitlich begrenzt.


